
Diplomprüfungsordnung 
 

der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern (DipIPrOFHöVuR M-V) 

 
Bekanntmachung des Innenm inis teriums vom 17. Juli 2003 

 
 
Auf Grund des § 12 Abs. 3 in Verbindung mit § 8 der Landesverordnung über die 
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des  Landes 
Mecklenburg-Vo rpomme rn  vom  26 . Ju li  200 2  (GVOBI. M-V S . 4 97 )  h a t d er 
Sen a t de r  Fachhochschule am 20. Juni 2003 m it Genehm igung des Innenm inis -
teriums nachfolgende Diplomprüfungsordnung beschlossen: 

Inh alt sverzeich nis  

§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Diplomierung 
§ 3 Diplomgrade 
§ 4 Diplomurkunde 
§ 5 Führen des  Diplomgrades 
§ 6 In-Kraft-Treten 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
Diese Diplom ierungsordnung gilt für die Absolventen der Fachhochschule für öffentli-
che Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des  Landes Mecklenburg-Vorpommern 
(Fachhochschule). 
 

§ 2 
Diplomierung 

 
(1) Die Fachhochschule verleiht ihren Absolventen aufgrund der bes tandenen Lauf-
bahnprüfung den Diplomgrad. 
 
(2) Der Diplomgrad wird mit dem Zusatz „Fachhochschule" („FH") verliehen. 
 

§ 3 
Diplomgrade 

 
(1) Die Diplombezeichnungen lauten: 
 
1. Diplom-Verwaltungswirt (Fachhochschule) abgekürzt: Dipl.-Verwaltungswirt (FH) 

für Absolventen der Laufbahnprüfung für den gehobenen allgemeinen Verwal-
tungsdiens t, 

 
2. Diplom-Rechtspfleger (Fachhochschule) abgekürzt: Dipl.-Rpfl. (FH) für Absolven-



ten der Laufbahnprüfung für den gehobenen Jus tizdiens t, 
 
3. Diplom-Verwaltungswirt-Polizei (Fachhochschule) abgekürzt: Dipl.-Verwaltungs-

wirt-Polizei (FH) für Absolventen der Laufbahnprüfung für den gehobenen Poli-
zeivollzugsdiens t und 

 
4. Diplom-Finanzwirt (Fachhochschule) abgekürzt: Dipl.-Finanzwirt (FH) für Absol-

venten der Laufbahnprüfung für den gehobenen Diens t in der Steuerverwaltung. 
 
(2) Absolventinnen erhalten die Diplom ierungsbezeichnung in der weiblichen Form . 
 

§ 4 
Diplomurkunde 

 
(1) Die Urkunde über die Diplom ierung wird vorbehaltlich der Regelung im  Absatz 
2 unter dem Datum des Zeugnisses  über die Laufbahnprüfung ausgefertig t und 
vom Direktor und dem jeweiligen Fachbereichsleiter unterzeichnet. Sie wird m it dem 
Siegel der Fachhochschule versehen. 
 
(2) Ausfertigungsdatum der Urkunden für die Absolventen der Laufbahnprüfung für 
den gehobenen Jus tizdiens t is t der Tag der Unterzeichnung durch den Direktor. 
 
(3) Die Urkunde wird nach dem als  Anlage beigefügten Muster ausgefertigt. 
 

§ 5 
Führen des Diplomgrades 

 
(1) Die Berechtigung zum Führen des  Diplomgrades beginnt mit der Aushändigung der 
Diplomurkunde. 
 
(2) Die Berechtigung zum Führen des  Diplomgrades erlischt, wenn die Laufbahnprü-
fung nachträglich für nicht bes tanden erklärt wird. Die Diplomurkunde is t einzuziehen 
 

§ 6 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Diplomprüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 
 
 
 
 
Direktor der Fachhochschule für 
öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege 
 
 
 



 

 

Diplomurkunde 
 

Das Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern 

______ 

 

Fachhochschule  
für  

öffentliche Verwaltung und Rechtspflege 
 

verleiht 
 
 

 Herrn/ Frau  
 
 geboren am  
 
 in   
 
 aufgrund der am   
 
 beim    
 
 erfolgreich abgelegten Laufbahnprüfung für den  

 
 
 
 den Diplomgrad   
 
 abgekürzt:  
 
 als akademischen Grad. 
 
 

 

 
 Güstrow, den  
 
 
 
 
 _____________________   _____________________  
 Der Direktor  (Sieg el)  Der Fachbereichsleiter 


